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Gesetz zur Neuregelung der 

Anerkennung von Gütestellen im Sinne

von § 794 Absatz 1 Nummer 1 

der Zivilprozessordnung1

Der Landtag hat am 10. Oktober 2018 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsver-
fassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge-
setzes und von Verfahrensgesetzen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit vom 16. Dezember 1975 (GBl. S. 868), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2017
(GBl. S. 265) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In der Überschrift des Zweiten Teils wird die Angabe
„Zivilprozeßordnung (ZPO)“ durch das Wort „Zivil-
prozessordnung“ ersetzt.

2. § 22 wird die folgende Abschnittsüberschrift vorange-
stellt: 

                                   „Erster Abschnitt

                                       Gütestellen“.

3. § 22 wird wie folgt gefasst:

                                             „§ 22

         Anerkennung von Gütestellen nach § 794 Absatz 1
                     Nummer 1 der Zivilprozessordnung

    Natürliche Personen, juristische Personen und Perso-
nengesellschaften werden auf Antrag als Gütestelle im
Sinne von § 794 Absatz 1 Nummer 1 der Zivilprozess -
ordnung anerkannt, wenn sie die außergerichtliche
Streitbeilegung dauerhaft betreiben und die Voraus-
setzungen der §§ 22 a bis 22 c erfüllen.“

4. Nach § 22 werden die folgenden §§ 22 a bis 22 i einge-
fügt:

                                            „§ 22 a

                         Persönliche Voraussetzungen

    (1) Die Anerkennung einer natürlichen Person als Gü-
testelle setzt voraus, dass sie die erforderlichen Fähig-
keiten besitzt, nach ihrer Persönlichkeit für die Tätig-
keit geeignet ist und ihre berufliche Niederlassung in
Baden-Württemberg hat.

    (2) Die erforderlichen Fähigkeiten besitzt, wer die Be-
fähigung zum Richteramt besitzt oder nach dem Ge-
setz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in
Deutschland zur Rechtsanwaltschaft zugelassen ist.
Außerdem sollen theoretische Kenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen im Bereich konsensualer Streitbei-
legung nachgewiesen werden. Das Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetz Baden-Württemberg findet kei -
ne Anwendung.

    (3) Die persönliche Eignung besitzt insbesondere
nicht, wer

    1.  nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts ein Grundrecht verwirkt hat,

    2.  infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt,
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    3.  sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das ihn
unwürdig erscheinen lässt, die Tätigkeit als Güte-
stelle auszuüben,

    4.  aus gesundheitlichen Gründen nicht nur vorüber -
gehend unfähig ist, die Tätigkeit ordnungsgemäß
auszuüben, insbesondere weil er unter Betreuung
steht, oder

    5.  sich im Vermögensverfall befindet. Ein Vermö-
gensverfall wird vermutet, wenn ein Insolvenzver-
fahren über das Vermögen des Antragstellers eröff-
net oder er in das vom zentralen Vollstreckungsge-
richt zu führende Schuldnerverzeichnis nach § 882 b
der Zivilprozessordnung eingetragen ist.

    (4) Juristische Personen und Personengesellschaften
können als Gütestelle anerkannt werden, wenn sie
ihren Sitz in Baden-Württemberg haben und gewähr-
leisten, dass das Güteverfahren unter der Leitung
einer zu diesem Zweck von ihnen bestellten natürli-
chen Person durchgeführt wird (Güteperson). Die Gü-
teperson muss die erforderlichen Fähigkeiten besitzen
und nach ihrer Persönlichkeit für die Tätigkeit geeig-
net sein; die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
Wei tere natürliche Personen können für die Gütestelle
am Güteverfahren mitwirken; für sie gilt Absatz 3 ent-
sprechend.

    (5) Juristische Personen und Personengesellschaften
müssen gewährleisten, dass die Güteperson die Tätig-
keit unabhängig ausübt und an Weisungen nicht ge-
bunden ist. Die Bestellung der Güteperson muss für
mindestens drei Jahre erfolgen. Eine vorzeitige Auf-
hebung der Bestellung ist nur zulässig, wenn

    1.  nachträglich Tatsachen bekannt werden, bei deren
Kenntnis die Bestellung nicht hätte erfolgen dür-
fen,

    2.  die Bestellungsvoraussetzungen nachträglich ent-
fallen sind, 

    3.  Tatsachen vorliegen, die die unabhängige Aus -
übung der Tätigkeit als Gütestelle nicht mehr er-
warten lassen, oder

    4.  ein sonstiger wichtiger Grund die Aufhebung der
Bestellung rechtfertigt.

    Die Sätze 1 bis 3 gelten für die für die Gütestelle am
Güteverfahren mitwirkenden weiteren natürlichen Per-
sonen entsprechend.

                                            § 22 b

                                  Verfahrensordnung

    (1) Die Gütestelle bedarf einer Verfahrensordnung,
auf deren Grundlage das Güteverfahren unter Beach-
tung der Grundsätze eines fairen Verfahrens durchzu-
führen ist.

    (2) Die Verfahrensordnung muss insbesondere vor -
sehen, dass

    1.  die am Güteverfahren beteiligten Antragsteller und
Antragsgegner (Parteien) Gelegenheit erhalten,
unter Berücksichtigung der Besonderheiten kon-
sensualer Streitbeilegung selbst oder durch von
ihnen beauftragte Personen Tatsachen und Rechts-
ansichten vorzubringen und sich zu dem Vorbrin-
gen der anderen Partei zu äußern,

    2.  die Gütestelle, die Güteperson und die für die Gü-
testelle am Güteverfahren mitwirkenden weiteren
natürlichen Personen nicht tätig werden dürfen

        a) in Angelegenheiten, in denen sie selbst Partei
sind oder zu einer Partei in dem Verhältnis
einer Mitberechtigung, Mitverpflichtung oder
Regressverpflichtung stehen,

        b) in Angelegenheiten ihres Ehegatten oder Le-
benspartners oder Verlobten, auch wenn die
Ehe, die Lebenspartnerschaft oder das Verlöb-
nis nicht mehr besteht,

        c) in Angelegenheiten einer Person, mit der sie in
gerader Linie verwandt oder verschwägert oder
in der Seitenlinie bis zum dritten Grad ver-
wandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert
sind oder waren,

        d) in Angelegenheiten einer Person, mit der sie sich
zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden
haben oder gemeinsame Geschäftsräume nutzen,

        e) in Angelegenheiten, in denen sie oder eine Per-
son im Sinne des Buchstabens d als gericht -
licher oder außergerichtlicher Vertreter oder
Beistand einer Partei beauftragt oder bestellt
oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei oder
als Insolvenzverwalter, Zwangsverwalter, Tes -
tamentsvollstrecker oder in ähnlicher Funk tion
aufzutreten berechtigt sind oder waren,

        f) in Angelegenheiten, in denen sie oder eine Per-
son im Sinne des Buchstabens d eine Partei vor
Beginn der Güteverhandlung beraten haben
oder für sie gutachterlich tätig waren, und

        g) in Angelegenheiten einer Person, bei der sie
oder eine Person im Sinne des Buchstabens d
gegen Entgelt beschäftigt oder als Mitglied des
Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleich-
artigen Organs tätig sind oder waren.

    Die Regelung eines Mitwirkungsverbots nach Satz 1
ist nicht erforderlich, wenn sich ein entsprechendes
Mitwirkungsverbot bereits aus gesetzlichen oder stan-
desrechtlichen Bestimmungen ergibt, die die Berufs-
ausübung der Gütestelle, der Güteperson oder der für
die Gütestelle am Güteverfahren mitwirkenden weite-
ren natürlichen Personen regeln. Auf diese Bestim-
mungen ist in der Verfahrensordnung hinzuweisen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 4955

3

    (3) Die Verfahrensordnung muss ferner bestimmen,
welche Kosten die Gütestelle erhebt.

    (4) Eine Änderung der Verfahrensordnung darf nur
mit Einwilligung der zuständigen Behörde nach § 22 h
Absatz 1 erfolgen.

                                             § 22 c

                              Haftpflichtversicherung

    (1) Soweit die Gütestelle nicht von einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft oder Anstalt getragen wird,
muss die Gütestelle eine Haftpflichtversicherung für
Vermögensschäden zur Deckung der sich aus ihrer
Tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren abschließen
und während der Dauer der Anerkennung als Güte-
stelle aufrechterhalten. Die Versicherung muss bei
einem im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Ver -
sicherungsunternehmen zu den nach Maßgabe des
Versicherungsaufsichtsgesetzes eingereichten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen genommen wer-
den und sich auch auf solche Vermögensschäden er-
strecken, für die die Gütestelle nach §§ 278 oder 831
des Bürgerlichen Gesetzbuchs einzustehen hat. 

    (2) Der Versicherungsvertrag hat Versicherungsschutz
für jede einzelne Pflichtverletzung zu gewähren, die
gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen In-
halts zur Folge haben könnte; dabei kann vereinbart
werden, dass sämtliche Pflichtverletzungen bei Erledi-
gung eines einheitlichen Auftrags, mögen diese auf
dem Verhalten der Gütestelle oder einer von ihr her-
angezogenen Hilfsperson beruhen, als ein Versiche-
rungsfall gelten.

    (3) Von der Versicherung kann die Haftung ausge-
schlossen werden für Ersatzansprüche

    1.  wegen wissentlicher Pflichtverletzung, 

    2.  aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit außereu-
ropäischem Recht und

    3.  wegen Veruntreuung durch Personal oder An-
gehörige.

    (4) Die Mindestversicherungssumme beträgt 250 000
Euro für jeden Versicherungsfall. Die Leistungen des
Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungs-
jahres verursachten Schäden können auf den vier -
fachen Betrag der Mindestversicherungssumme be-
grenzt werden. Wenn ein vergleichbarer Versiche-
rungsschutz bereits im Rahmen einer anderweitigen
Berufshaftpflichtversicherung besteht, reicht es aus,
wenn diese auch die Tätigkeit als Gütestelle umfasst.

    (5) Die Vereinbarung eines Selbstbehalts von bis zu 1
Prozent der Mindestversicherungssumme ist zulässig.

    (6) Im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu
verpflichten, der für die Anerkennung zuständigen

Be hörde nach § 22 h Absatz 1 den Beginn und die
Kündigung oder sonstige Beendigung des Versiche-
rungsvertrages sowie jede Änderung des Versiche-
rungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz beeinträchtigen kann, unverzüglich mit-
zuteilen. Die zuständige Behörde nach § 22 h Absatz 1
erteilt Dritten zur Geltendmachung von Schadenser-
satzansprüchen auf Antrag Auskunft über den Namen
und die Adresse der Haftpflichtversicherung sowie die
Versicherungsnummer, soweit die Gütestelle kein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nicht -
erteilung der Auskunft hat; dies gilt auch, wenn die
Anerkennung als Gütestelle nicht mehr besteht.

    (7) Zuständige Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes ist die zuständige Be -
hörde nach § 22 h Absatz 1. Für Rechtsanwälte und
Notare, deren Berufshaftpflichtversicherung die Tä -
tig keit als Gütestelle einschließt, verbleibt es hinsicht-
lich der Bestimmung der zuständigen Stelle bei den
berufsrechtlichen Regelungen.

                                               § 22 d

                               Anerkennungsverfahren, 
                           Verzeichnis der Gütestellen

    (1) Der Antrag auf Anerkennung als Gütestelle ist
schriftlich zu stellen. Die zur Beurteilung des Vor -
liegens der Anerkennungsvoraussetzungen erforder -
lichen Unterlagen und Nachweise sind beizufügen,
insbesondere die Verfahrensordnung nach § 22 b, ein
Nachweis über die Haftpflichtversicherung nach § 22 c
und Nachweise für die persönlichen Voraussetzungen
nach § 22 a Absatz 2. Für die antragstellende natür -
liche Person nach § 22 a Absatz 1, für die Güteperson
nach § 22 a Absatz 4 Satz 1 und für die für die Güte-
stelle am Güteverfahren mit wirkenden weiteren natür-
lichen Personen nach § 22 a Absatz 4 Satz 3 ist der zu-
ständigen Behörde nach § 22 h Absatz 1 ein Führungs-
zeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Ab-
satz 5 des Bundeszentralregistergesetzes zu übermit-
teln.

    (2) Der Austausch oder die Bestellung einer weiteren
Güteperson oder einer für die Gütestelle am Güte -
verfahren mitwirkenden weiteren natürlichen Person
hängt von der Einwilligung der nach § 22 h Absatz 1
zuständigen Behörde ab. Absatz 1 gilt entsprechend.

    (3) Auf Ersuchen der zuständigen Behörde nach § 22 h
Absatz 1 übermitteln Gerichte und Behörden die
Daten, die nach § 22 a Absatz 3 der persönlichen Eig-
nung des Antragstellers, der Güteperson oder der für
die Gütestelle am Güteverfahren mitwirkenden weite-
ren natürlichen Personen entgegenstehen können. 

    (4) Die zuständige Behörde nach § 22 h Absatz 1 kann
zur Information der an einer außergerichtlichen Streit-
beilegung interessierten Bürger ein Verzeichnis der
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von ihr anerkannten Gütestellen führen. Zu diesem
Zweck dürfen der Name der anerkannten natürlichen
oder juristischen Person oder Personengesellschaft,
ihre Anschrift oder ihr Sitz, ihre Telefonnummer, ihre
Internet adresse, ihre E-Mail-Adresse, der Inhalt ihrer
Verfahrensordnung nach § 22 b sowie im Falle des 
§ 22 a Absatz 4 die Namen der für die juristische Per-
son oder Personengesellschaft bestellten Güteperso-
nen und der für die Gütestelle am Güteverfahren mit-
wirkenden weiteren natürlichen Personen erhoben und
gespeichert werden. Das Verzeichnis darf in automati-
sierte Abrufverfahren eingestellt und im Internet ver-
öffentlicht werden.

    (5) Das Justizministerium kann zur Information der an
einer außergerichtlichen Streitbeilegung interessierten
Bürger ein Verzeichnis aller im Land anerkannten 
Gütestellen führen. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt ent -
sprechend. Die zuständige Behörde nach § 22 h Ab-
satz 1 übermittelt nach der Anerkennung oder im Fall
einer Änderung die Daten nach Absatz 4 Satz 2 an das
Justizministerium.

                                             § 22 e

                              Pflichten der Gütestelle

    (1) Nach Eingang eines Antrags auf Durchführung
eines Güteverfahrens hat die Gütestelle unverzüglich
den Antrag dem Antragsgegner mit der Bitte um Zu-
stimmung zur Durchführung des Güteverfahrens be-
kanntzugeben. Die Verfahrensordnung ist beizufügen. 

    (2) Die Gütestelle hat über ihre Tätigkeit geordnete
Akten zu führen. In den Akten sind für jedes Gütever-
fahren zu dokumentieren

    1.  die Namen und Anschriften der Parteien,

    2.  der Streitgegenstand,

    3.  der Zeitpunkt der Einreichung des Güteantrags, der
Veranlassung seiner Bekanntgabe, weiterer Ver-
fahrenshandlungen der Parteien sowie der Beendi-
gung des Güteverfahrens,

    4.  der Wortlaut eines zwischen den Parteien geschlos-
senen Vergleichs und

    5.  die von der Gütestelle erhobenen Kosten.

    Es ist ein Verzeichnis zu führen, in dem alle Anträge
auf Durchführung eines Güteverfahrens nach Ein-
gangsdatum und Namen der Parteien geordnet aufge-
listet sind.

    (3) Ein zwischen den Parteien geschlossener Ver-
gleich ist von der als Gütestelle anerkannten natür -
lichen Person oder von der Güteperson zu unterschrei-
ben. Er ist den Parteien oder deren Vertretern vorzule-
sen oder zur Durchsicht vorzulegen und von ihnen
durch Unterschrift zu genehmigen. 

    (4) Die Parteien oder deren Rechtsnachfolger erhalten
auf Verlangen Kopien aus den Akten und von ge-
schlossenen Vergleichen. Die Erteilung von Kopien
kann von der Erstattung der hierdurch entstehenden
Kosten abhängig gemacht werden. Weitergehende
Ansprüche auf Zugang zu den Verfahrensakten beste-
hen nicht. Auf Aufforderung des nach § 797 a Absatz 1
der Zivilprozessordnung zuständigen Gerichts hat die
Gütestelle oder im Fall des Absatzes 5 Satz 3 die zu-
ständige Behörde nach § 22 h Absatz 1 die Urschrift
des Vergleichs zur Erteilung der vollstreckbaren Aus-
fertigung dem Gericht zu übergeben. Das Gericht hat
die Urschrift des Vergleichs nach Erteilung der voll-
streckbaren Ausfertigung zurückzugeben.

    (5) Die Gütestelle hat Vergleiche nach Beendigung
des Güteverfahrens 30 Jahre lang aufzubewahren.
Sonstige Bestandteile der Akten sind nach Beendi-
gung des Güteverfahrens fünf Jahre lang aufzubewah-
ren. Im Fall des Erlöschens, des Widerrufs oder der
Rücknahme der Anerkennung hat die Gütestelle die
aufzubewahrenden Vergleiche unverzüglich der zu-
ständigen Behörde nach § 22 h Absatz 1 zur Verwah-
rung zu übergeben. Für die Aufbewahrung durch die
Behörde ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

    (6) Auf Anforderung der zuständigen Behörde nach 
§ 22 h Absatz 1 hat die Gütestelle Auskunft über ihre
Geschäftsführung zu erteilen und Akten vorzulegen.

    (7) Die Gütestelle hat Änderungen der für die Aner-
kennung maßgeblichen Umstände der zuständigen
Behörde nach § 22 h Absatz 1 unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

                                             § 22 f

                                   Verschwiegenheit

    Die als Gütestelle anerkannte natürliche Person, die
Güteperson, die für die Gütestelle am Güteverfahren
mitwirkenden weiteren natürlichen Personen und die
sonstigen für die Gütestelle tätigen Personen sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet, soweit gesetzlich nichts
anderes geregelt ist. Diese Pflicht bezieht sich auf
alles, was ihnen im Rahmen des Güteverfahrens an-
vertraut oder sonst bekannt geworden ist. Dies gilt
nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach offensichtlich keiner Geheimhal-
tung bedürfen.

                                            § 22 g

                                Erlöschen, Rücknahme 
                        und Widerruf der Anerkennung

    (1) Die Anerkennung erlischt, wenn

    1.  die als Gütestelle anerkannte natürliche Person
stirbt oder
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    2.  die als Gütestelle anerkannte juristische Person
oder Personengesellschaft aufgelöst wird.

    (2) Die Anerkennung ist mit Wirkung für die Zukunft
zurückzunehmen, wenn nachträglich Tatsachen be-
kannt werden, bei deren Kenntnis die Anerkennung
hätte versagt werden müssen. Von der Rücknahme
kann abgesehen werden, wenn die Gründe, aus denen
die Anerkennung hätte versagt werden müssen, nicht
mehr bestehen.

    (3) Die Anerkennung ist mit Wirkung für die Zukunft
zu widerrufen, wenn

    1.  die Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr vor-
liegen,

    2.  die Gütestelle wiederholt und beharrlich ihre
Pflichten nicht erfüllt oder

    3.  die Gütestelle auf die Rechte aus ihrer Anerken-
nung gegenüber der zuständigen Behörde nach 
§ 22 h Absatz 1 schriftlich verzichtet hat.

    (4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten,
die für die Rücknahme oder den Widerruf erforderlich
sind, gilt § 22 d Absatz 3 entsprechend.

                                            § 22 h

                    Zuständigkeit, Aufsichtsmaßnahmen

    (1) Zuständige Behörde für die Anerkennung, die
Rücknahme und den Widerruf der Anerkennung ist
der Präsident des Landgerichts Stuttgart für den Ge-
schäftsbezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart, der
Präsident des Landgerichts Karlsruhe für die Ge-
schäftsbezirke der Landgerichte Baden-Baden, Hei-
delberg, Karlsruhe, Mannheim und Mosbach sowie
der Präsident des Landgerichts Freiburg für die Ge-
schäftsbezirke der Landgerichte Freiburg, Konstanz,
Offenburg und Waldshut-Tiengen. 

    (2) Die zuständige Behörde übt die Aufsicht über die
Gütestellen aus. Sie ist befugt, gegenüber Gütestellen
oder Personen, die ohne Anerkennung nach diesem
Gesetz Tätigkeiten einer Gütestelle in Baden-Würt-
temberg ausüben, die zur Einhaltung der Vorschriften
dieses Abschnittes erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen. §§ 13 a und 15 b des Rechtsdienstleistungsgeset-
zes gelten entsprechend.

                                             § 22 i

                        Anfechtung von Entscheidungen

    Über die Rechtmäßigkeit von Anordnungen, Verfü-
gungen oder sonstigen Maßnahmen nach diesem Ab-
schnitt entscheiden auf Antrag die ordentlichen Ge-

richte. Für das Verfahren gelten die Vorschriften der
§§ 23 bis 30 a des Einführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz mit der Maßgabe, dass ein voraus-
gehendes Beschwerdeverfahren nach § 24 Absatz 2
des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsge-
setz nicht stattfindet.“

5. § 23 wird wie folgt gefasst:

                                             „§ 23

                               Bestehende Gütestellen

    Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden auf die
vor dem (Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) bereits
anerkannten Gütestellen mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass es einer erneuten Anerkennung als Güte-
stelle nicht bedarf und dass die Anforderungen nach 
§ 22 a Absatz 2 bis 5, §§ 22 b und 22 c sowie die
Pflichten nach § 22 e spätestens ab (zwei Jahre nach
dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) zu erfüllen
sind. Die Anerkennung darf abweichend von § 22 g
Absatz 3 Nummer 1 nicht aus dem Grund widerrufen
werden, dass die als Gütestelle anerkannte natürliche
Person oder die von einer juristischen Person oder
Personengesellschaft vor dem (Tag des Inkrafttretens
des Gesetzes) bestellte Güteperson nicht die Anforde-
rungen nach § 22 a Absatz 2 erfüllt, die seit dem (Tag
des Inkrafttretens des Gesetzes) für die Anerkennung
erforderlich sind.“

6. Nach § 23 wird die folgende Abschnittsüberschrift
eingefügt:

                                  „Zweiter Abschnitt

                                       Aufgebote“.

7. In § 24 Absatz 2 wird die Angabe „187 ZPO“ durch
die Wörter „und 187 der Zivilprozessordnung“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Landesjustizkostengesetzes 

In Nummer 6.2 der Anlage (Gebührenverzeichnis) zu § 1
Absatz 2 des Landesjustizkostengesetzes in der Fassung
vom 15. Januar 1993 (GBl. 1993, S. 109, ber. S. 244),
das zuletzt durch Artikel 6 und 7 des Gesetzes vom 
29. November 2016 (GBl. S. 605, 609) geändert worden
ist, werden nach dem Wort „Antrags“ die Wörter „ ,den
Widerruf“ eingefügt.
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Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. 
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